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och Unrecht der Letztgegenstand der Rechtslehre se1ın können, enn dıe Unterschei-
dung beider Ja eın Unterscheidungsprinzip VOTaus. Der Gegenstand der Rechts-
lehre wiırd 1m Akt der freıen Willkür gefunden. Be1 der weıteren Konstitution der
esonderen metaphysıschen Wissenschaft un das heißt beı der weıteren Bestimmung
dieses Aktes fallt den Kategorıen, Ww1e€e S1e in der KpV dargestellt sınd, eine besondere
Bedeutung die Modalkategorien der Freıiheit bestimmen diesen Akt als den eines
verpflichteten Wesens, die Relationskategorien den Menschen als Persönlichkeit 1n
wechselseıtiger Beziehung. Das Rechtssubjekt 1St seiner „Menschheıt“ gemälß als Ver-

pflichtetes vernünftiges Subjekt erkannt, die nähere Bestimmung des Gegenstandsbe-
reichs der kte der treıen Wıllkür ın iıhrem außeren Gebrauche 1St Jetzt möglıch
Wıe ber Jäßt sıch weıter 1n Rıchtung Erfahrung, „Concretum“” gelangen, hne den Be-
reich der metaphysıschen Wıssenschaft, be1ı aller notwendıgen Unabschließbarkeıt,
sprengen? 1es tührt ZUTr Frage ach der Möglıchkeıit synthetischer Rechtssätze, oder,

eıinen glücklichen Ausdruck der Vft gebrauchen, ZUuUr Aufgabe der Überleitung
der ‚,potentialen‘ allgemeınen Vereinigung der Wıillkür 1ın dıe besondere ‚aktuale‘ Vere1i-
nıgung, dıe ertahrbar ISt Einer dieser Schritte se1 skizziert: das Recht als reine
Vernunttidee der als praktischer Vernunftbegriff 1St den Sınnen nıcht direkt zugang-
lıch, 1St hne korrespondıierende Erfahrung. och Jäßrt sıch der Rechtsbegriff auf
den reinen Verstandesbegriff des Besıtzes anwenden; greıift auf die Vorarbeıten Zur
Rechtslehre zurück (204 E XXIIL, 218 {f.) In iıhnen bestimmt Kant das Recht als
eine dynamische Kategorie, die auf Objekte geht, oder, ıIn einer anderen Formuli:erung,
als dynamische Kategorien, die auf das Subjekt der auf dıe Vereinigung der Wıillkür
über das Objekt gerichtet sınd „‚Die Möglichkeıit, außer sıch selbst als das Seine

haben‘ (kann) NUu ann prior] eingesehen werden, ‚WenNnNn der jußere Gegenstand
der Wiıllkür bloß durch intellektuelle Begriffe gedacht wırd  e“ doch „entgehenBUCHBESPRECHUNGEN  noch Unrecht der Letztgegenstand der Rechtslehre sein können, denn die Unterschei-  dung beider setze ja ein Unterscheidungsprinzip voraus. Der Gegenstand der Rechts-  lehre wird im Akt der freien Willkür gefunden. Bei der weiteren Konstitution der  besonderen metaphysischen Wissenschaft — und das heißt bei der weiteren Bestimmung  dieses Aktes — fällt den Kategorien, wie sie in der KpV dargestellt sind, eine besondere  Bedeutung zu: die Modalkategorien der Freiheit bestimmen diesen Akt als den eines  verpflichteten Wesens, die Relationskategorien den Menschen als Persönlichkeit in  wechselseitiger Beziehung. Das Rechtssubjekt ist seiner „Menschheit“ gemäß als ver-  pflichtetes vernünftiges Subjekt erkannt, die nähere Bestimmung des Gegenstandsbe-  reichs der Akte der freien Willkür in ihrem äußeren Gebrauche ist jetzt möglich (202).  Wie aber läßt sich weiter in Richtung Erfahrung, „Concretum“ gelangen, ohne den Be-  reich der metaphysischen Wissenschaft, bei aller notwendigen Unabschließbarkeit, zu  sprengen? Dies führt zur Frage nach der Möglichkeit synthetischer Rechtssätze, oder,  um einen glücklichen Ausdruck der Vf. zu gebrauchen, zur Aufgabe der Überleitung  der ‚potentialen‘ allgemeinen Vereinigung der Willkür in die besondere ‚aktuale‘ Verei-  nigung, die erfahrbar ist (212). Einer dieser Schritte sei skizziert: das Recht als reine  Vernunftidee oder als praktischer Vernunftbegriff ist den Sinnen nicht direkt zugäng-  lich, er ist ohne korrespondierende Erfahrung. Doch läßt sich der Rechtsbegriff auf  den reinen Verstandesbegriff des Besitzes anwenden; S. greift auf die Vorarbeiten zur  Rechtslehre zurück (204 ff., AA XXIII, 218 ff.). In ihnen bestimmt Kant das Recht als  eine dynamische Kategorie, die auf Objekte geht, oder, in einer anderen Formulierung,  als dynamische Kategorien, die auf das Subjekt oder auf die Vereinigung der Willkür  über das Objekt gerichtet sind. „‚DigMöglichkeit, etwas außer sich selbst als das Seine  zu haben‘ (kann) nur dann a priori eingesehen werden, ‚wenn der äußere Gegenstand  der Willkür bloß durch intellektuelle Begriffe gedacht wird‘“, doch „entgehen ... die  Rechtsbegriffe ihrer Leerheit und damit praktischen Bedeutungslosigkeit nur, ‚wenn  der Wille anderer vorgestellt wird, wie er erscheint und sich äußerlich den Sinnen of-  fenbart‘“ (233ff.). Der Besitz ist vorstellbar, ihm kommt eine physische Bedeutung zu,  er ist die Bedingung der Möglichkeit des empirischen Mein und Dein. Der Überschritt  ist gelungen.  Die Autorin rechtfertigt das kantische Unterfangen einer „Metaphysik der Sitten“  mit dem Anliegen der Vollständigkeit seines Systems. Kant habe eine positive Demon-  stration des eigentümlichen Verfahrens der Metaphysik an konkreten Beispielen lie-  fern wollen. Ihren Rekonstruktionsversuch faßt S. in die Worte, es „ergab sich eine  kategoriale Systematik der Rechtslehre, die ihre Gültigkeit ganz unabhängig von mate-  rialen Bestimmungen behauptet“ (246). Der Rez. möchte sich nicht dem harschen Ur-  teil von Ernst R. Sandvoss anschließen (Immanuel Kant, Stuttgart u.a. 1983, 132): „So  wertvoll die Kantischen Spätwerke im Detail sind, wenn sie aus der Erfahrung schöp-  fen und sie hinreichend berücksichtigen, so verfehlt und vergeblich erscheinen alle Be-  mühungen Kants, die neuen Ideen in das Prokrustesbett des transzendentalen  Idealismus zu pressen“, Doch darf die Anerkennung für die Begründung des Rechts-  denkens nicht die Beeinflussungen, Vorentscheidungen und Zugeständnisse übersehen  lassen. Es seien nur genannt: der Denkansatz bei dem vereinzelten Individuum, der  Zwang als Wesenselement des Rechts, ungenügendes Verständnis für dialogische Ver-  hältnisse und Institutionen, der Vorrang des Grundbesitzes und die ängstliche Ausfor-  mung des Widerstandsrechtes. Werden Vorentscheidungen für solche Aussagen nicht  eben doch schon in der „Metaphysik“ getroffen? Ausführungen dazu wären dem Leser  dieses gründlichen Werkes willkommen gewesen. Vielleicht sind sie von der Vf. zu er-  warten?  N. BRIESKORN S. J.  JaAEscHKE, WaLTER, Die Religionsphilosophie Hegels (Erträge der Forschung 201).  Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983. VII/154 S.  Das Thema „Religion“ hat Hegel lebenslang intensiv beschäftigt, von seinen Tübin-  ger Jugendschriften bis ans Ende seiner Berliner Lehrtätigkeit. Im Streit um sein Sy-  stem stand häufig die Religionsphilosophie im Zentrum der Auseinandersetzung, und  sie dürfte auch heute für ein Denken, das sich religiös-spekulativen Fragen nicht ver-  110dıe
Rechtsbegriffe ihrer Leerheit und damıt praktıschen Bedeutungslosigkeit NUr, ‚WENN
der Wılle anderer vorgestellt wiırd, WI1IE erscheıint un sıch außerlich den Sınnen ot-
tenbart'  c&n (233£°) Der Besıtz 1St vorstellbar, ıhm kommt ine physische Bedeutung &E

1st die Bedingung der Möglıichkeit des empiırıschen Meın un Deıin Der Überschritt
1St gelungen.

Dıie Autorın rechtfertigt das kantısche Unterfangen einer „Metaphysık der Sıtten“
miıt dem Anlıegen der Vollständigkeıt selınes Systems. Kant habe eıne posıitıve Demon-
stratıon des eigentümlıchen Verfahrens der Metaphysık konkreten Beıspıielen hıe-
tern wollen. Ihren Rekonstruktionsversuc taßt ın die Worte, „ergab sıch eiıne
kategorıiale Systematik der Rechtslehre, die ihre Gültigkeıit Banz unabhängig- MAate-
rialen Bestimmungen behauptet“ Der Rez möchte sıch nıcht dem harschen Ur-
teıl VO  — Ernst Sandvoss anschließen (Immanuel Kant, Stuttgart 1983 132) 80
wertvoll die Kantischen Spätwerke 1Im Detaıil sınd, S1e 4AaUS der Erfahrung schöp-
fen un: s1e hinreichend berücksichtigen, vertehlt und vergeblich erscheinen alle Be-
mühungen Kants, die neuUuenNn Ideen in das Prokrustesbett des transzendentalen
Idealısmus pressen“, 0Ch dart die Anerkennung für die Begründung des Rechts-
denkens nıcht diıe Beeinflussungen, Vorentscheidungen und Zugeständnisse übersehen
lassen. Es selen NUur ZENANNET:; der Denkansatz beı em vereinzelten Individuum, der
Zwang als Wesenselement des Rechts, ungenügendes Verständnıis für dialogische Ver-
hältnisse und Institutionen, der Vorrang des Grundbesıitzes und die ängstliıche Austor-
MUNg des Wiıderstandsrechtes. Werden Vorentscheidungen für solche Aussagen nıcht
ben doch schon ın der „Metaphysık“ getroffen? Ausführungen azu wären dem Leser
dieses gründlıchen Werkes wıllkommen BCWESCNH., Viıelleicht sınd S1e VO der Vt.
warten”? BRIESKORN 5i}
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Das Thema „Relıgion" hat Hegel lebenslang Intens1ıv beschäftigt, VO  _ seiınen Tübın-

ger Jugendschriften bıs ans Ende seıner Berliner Lehrtätigkeit. Im Streıit seın Sy-
stand häufig die Religionsphilosophie 1mM Zentrum der Auseinandersetzung, Ul'ld

S1IE dürfte auch heute für eın Denken, das sıch relig1ös-spekulativen Fragen nıcht VOeT-
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schließt eiıne truchtbare Herausforderung se1ın. In seiınem knappen, ber außerst Sa
haltıgen Buch g1bt einen zusammentassenden Forschungsbericht Hegels Philoso-
phıe der Relıgion. Dabei wırd die Verschiebung der Akzente 1m Denken Hegels ebenso
berücksichtigt wI1e dıe bisherige Literatur ZUuU Thema, die iıne immerhiın 150jährigeTradıtion autweist. Zugleıich bekommt der Leser einen Überblick ber die Hauptfra-
SCH der Interpretation der Texte und ihres systematischen Verständnisses. In der tol-
genden Skizze können DU einıge Hauptzüge un: thematische Schwerpunktehervorgehoben werden.

Das Kap gıbt eınen Überblick ber die Forschungsgeschichte bis die Schwelle
der Gegenwartslıteratur. Dabe; wird allerdings die „Urliteratur” 9)’ hervorgegangen
aus dem Streit Hegels Religionsphilosophie ach dessen Tod un: bekannt Orden durch eıgene Entwürtfe (Strauß, Feuerbach, Weiısse u. s ihrer unmittelba-
L  > Vertlochtenheit ın den Dıskussionszusammenhang ausgeklammert. Miıt der
antııdealıstischen Wendung der Philosophie 1ın den vierziger un tünfzıger Jahren be-
gınnt ann allmählich dıe distanziertere Forschung. Wegen der weıtgehend akzeptier-
ten Dıalektikkritik bleiıben die melsten Darstellungen jedoch schematisch un einseıltıg.So stellt Ptleiderer In seiıner 8823 herausgebrachten Geschichte der Religionsphilo-sophie test, da dıe gängıgen Skizzen der Relıgionsphilosophie Hegels „eher Karikatu-
ren als wirklıche Darstellungen” sınd 12) Denn: überwiegend schlossen sıch diese
Schritten der Iınkshegelianischen Deutung d} und ‚War lediglıch auf Grund des TLext-
befundes, nıcht eLwa weıl s1e VO einem relıgıonskritischen Interesse geleıtet SCWESCHwären“ 14) Als ın Deutschland Ende des Jh.s das Interesse Hegel tast erstorben
War, entfaltete sıch eıne reiche angloamerıkanische Literatur (1741) Hıerzulande
wurde INa auf Hegels Religionsphilosophie erst wıeder miıt dem Beginn des Neuhege-lıanısmus Anfang des Jh.s auimerksam. Von seıten der Theologie stieß SıE ach dem
ersten Weltkrieg auf lebhaftes Interesse. Das Kap behandelt dıe „T’heologischenJugendschriften“, VO Nohl 1907 erstmals herausgegeben un in den etzten Jahr-zehnten Gegenstand intensiver Forschung geworden. Ergebnis dieser Forschung 1St die
Erkenntnis eiıner deutlichen Entwicklung Hegels. In Tübingen nd Bern stellt Hegel
VO Kant, Lessing un Rousseau beeinflußt VO allem die (Gegensätze heraus ZWI1-
schen einer 1ın Dogmen nd Rıten „posıtiven“ der „objektiven“ un einer
die Moral begründenden „vernünftigen“ oder „subjektiven“ Relıgion, die sıch kollektiv
gewendet als „Volksreligion” zeıgen hätte. In Frankfurt gewıinnt Hegel dem
Einfluß Hölderlins, ber uch in Absetzung on ihm, die Grundlagen seınes dialekti-
schen Einheitsdenkens. Dıie Begritfe „Liebe”, „Leben“, „Geist“ werden zentral. Dabei
wırd die Relıgion der Philosophie och übergeordnet. „Philosophie 1St für ıh VOT-
nehmlich ‚Reflexionsphilosophie‘. Diese mMu ın Religion enden, sotern s1e eben als
Retflexion alleın das Moment der Nıchtverbindung innerhalb der Verbindung der
Verbindung und NıchtverbindungPHILOSOPHIEGESCHICHTE  schließt eine fruchtbare Herausforderung sein. In seinem knappen, aber äußerst reich-  haltigen Buch gibt J. einen zusammenfassenden Forschungsbericht zu Hegels Philoso-  phie der Religion. Dabei wird die Verschiebung der Akzente im Denken Hegels ebenso  berücksichtigt wie-die bisherige Literatur zum Thema, die eine immerhin 150jährige  Tradition aufweist. Zugleich bekommt der Leser einen Überblick über die Hauptfra-  gen der Interpretation der Texte und ihres systematischen Verständnisses. In der fol-  genden Skizze können nur einige Hauptzüge und thematische Schwerpunkte  hervorgehoben werden.  Das 1. Kap. gibt einen Überblick über die Forschungsgeschichte bis an die Schwelle  der Gegenwartsliteratur. Dabei wird allerdings die „Urliteratur“ (9), hervorgegangen  aus dem Streit um Hegels Religionsphilosophie nach dessen Tod und bekannt gewor-  den durch eigene Entwürfe (Strauß, Feuerbach, Weisse u. a.), wegen ihrer unmittelba-  ren Verflochtenheit in den Diskussionszusammenhang ausgeklammert. Mit der  antiidealistischen Wendung der Philosophie in den vierziger und fünfziger Jahren be-  ginnt dann allmählich die distanziertere Forschung. Wegen der weitgehend akzeptier-  ten Dialektikkritik bleiben die meisten Darstellungen jedoch schematisch und einseitig.  So stellt O, Pfleiderer in seiner 1883 herausgebrachten Geschichte der Religionsphilo-  sophie fest, daß die gängigen Skizzen der Religionsphilosophie Hegels „eher Karikatu-  ren als wirkliche Darstellungen“ sind (12). Denn: „... überwiegend schlossen sich diese  Schriften der linkshegelianischen Deutung an, und zwar lediglich auf Grund des Text-  befundes, nicht etwa weil sie von einem religionskritischen Interesse geleitet gewesen  wären“ (14). Als in Deutschland am Ende des Jh.s das Interesse an Hegel fast erstorben  war, entfaltete sich eine reiche angloamerikanische Literatur (17ff.). Hierzulande  wurde man auf Hegels Religionsphilosophie erst wieder mit dem Beginn des Neuhege-  lianismus am Anfang des Jh.s aufmerksam. Von seiten der Theologie stieß sie nach dem  ersten Weltkrieg auf lebhaftes Interesse. - Das 2. Kap. behandelt die „Theologischen  Jugendschriften“, von H. Nohl 1907 erstmals herausgegeben und in den letzten Jahr-  zehnten Gegenstand intensiver Forschung geworden. Ergebnis dieser Forschung ist die  Erkenntnis einer deutlichen Entwicklung Hegels. In Tübingen und Bern stellt Hegel —  von Kant, Lessing und Rousseau beeinflußt — vor allem die Gegensätze heraus zwi-  schen einer in Dogmen und Riten erstarrten „positiven“ oder „objektiven“ und einer  die Moral begründenden „vernünftigen“ oder „subjektiven“ Religion, die sich kollektiv  gewendet als „Volksreligion“ zu zeigen hätte. In Frankfurt gewinnt Hegel unter dem  Einfluß Hölderlins, aber auch in Absetzung von ihm, die Grundlagen seines dialekti-  schen Einheitsdenkens. Die Begriffe „Liebe“, „Leben“, „Geist“ werden zentral. Dabei  wird die Religion der Philosophie noch übergeordnet. „Philosophie ist für ihn vor-  nehmlich ‚Reflexionsphilosophie‘. Diese muß in Religion enden, sofern sie eben — als  Reflexion — allein das Moment der Nichtverbindung innerhalb der Verbindung der  Verbindung und Nichtverbindung ... bilden kann“ (58). Diese Überordnung wird in  den Jenaer Schriften nicht mehr aufrechterhalten. Doch — wie es in der „Differenz-  schrift“ heißt — kommt es dann der die „Reflexionsphilosophie“ übersteigenden Speku-  lation zu, „Gottesdienst“ zu sein (1,108).  Am Ende der Jenaer Epoche steht die „Phänomenologie des Geistes“, Ihr ist das  3. Kap. gewidmet. Umstritten ist in der Literatur die Funktion der Religion im Gang  der „Wissenschaft des erscheinenden Wissens“. Ist der Weg über die Religion zum „ab-  soluten Wissen“ nur eine „überflüssige Komplizierung“ (Röttges) oder eine vertretbare  Notwendigkeit im Aufbau des Werkes (Labarriere)? (62) Aufmerksamkeit gefunden  hat außerdem die Verschiedenheit der Durchführung des Religionskapitels im Ver-  gleich zu den späteren Schriften, und zwar nicht nur im äußeren Aufbau, sondern z. B.  in der Entfaltung der Trinitätslehre, die in der „Phänomenologie“ deutlicher als in den  Berliner Vorlesungen aus dem Sich-Denken des absoluten Subjektes gewonnen wird  (64). Diskussionspunkt ist weiterhin die genaue Bedeutung der Rede vom „Tode Got-  tes“, Den gemeinsamen Sinn der sieben verschiedenen Bedeutungen (65) sieht J. in der  Ablösung des gegenständlichen Gottesgedankens. Da nach Hegel das Gegenstandsver-  hältnis für den Theismus konstitutiv ist, will seine Religionsphilosophie bewußt nach-  theistisch sein, nicht aber nach-atheistisch wie die moderne „Gott-ist-tot- Theologie“  (68). — Inhalt des umfangreichen 4. Kap. ist die Religionsphilosophie des späteren Sy-  H41  Ybılden ann  «“ (58) Dıiese Überordnung wırd in
den Jenaer Schriften nıcht mehr aufrechterhalten. och WwW1€e x ın der „Differenz-
schritt“ heifßt kommt CS  n dann der dıe „Reflexionsphilosophie“ übersteigenden Speku-latıon Z& „Gottesdienst“ se1in C 108)

Am Ende der Jenaer Epoche steht die „Phänomenologie des eistes“ Ihr 1St das
Kap gewıdmet. Umstrıitten 1sSt in der Liıteratur die Funktion der Religion 1m Gangder „Wıssenschaft des erscheinenden Wıssens“. Ist der Weg über die Religion um „ab-

soluten Wıssen“ n eine „überflüssige Komplizierung“ (Röttges) der eine vertretbare
Notwendigkeıit 1m Autbau des Werkes (Labarriere)? 62) Aufmerksamkeit gefundenhat aulberdem die Verschiedenheit der Durchführung des Religionskapitels 1im Ver-
gleich den spateren Schriften, und Wwar nıcht NUr 1mM jußeren Aufbau, sondern
in der Entfaltung der Trinıitätslehre, die in der „Phänomenologie“ deutlicher als 1ın den
Berliner Vorlesungen aus dem Siıch-Denken des absoluten Subjektespwırd
(64) Dıskussionspunkt 1Sst weıterhiıin die PCNAUEC Bedeutung der ede VO „Tode (50t-
tes“. Den gemeınsamen ınn der sıeben verschiedenen Bedeutungen (65) sıeht J. in der
Ablösung des gegenständlıchen Gottesgedankens. Da ach Hegel das Gegenstandsver-hältnis für den Theismus konstitutiv 1St, ıll seıne Relıgionsphilosophie bewußt nach-
theistisch seın, nıcht ber nach-atheistisch Wwıe dıe moderne „Gott-ist-tot- Theologie“(68) Inhalt des umfangreichen Kap 1st die Religionsphilosophie des späteren Sy-
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Sıe findet sıch VOT allem In den dichten Paragraphen der „Enzyklopädıe” un in
den Vorlesungen. Deren BerSIiIer Teıl, der „Begriff der Religion , 1St VO der Forschung
bisher ebenso vernachlässigt worden wıe der umfangreiche relig1onsgeschichtliche
7zweıte eıl (zum „Begriff der Religion”; vgl Jetzt die VO herausgegebenen Vorle-
sungsnachschriften, Hamburg Da dıe ahl der Arbeiten VO  - theologıischer Seıite
domuinıert, 1St das tast ausschließliche Interesse Abschnıitt über die „absolute elı-
g10N ” verständlich. Eıne Folge dieser Dominanz 1sSt auch, da{fß dıe Frage der Vereinbar-
keit Hegels MI1t der christlichen Tradıtion 1m Vordergrund des Interesses steht (79 ff.)
—J behält bewufst die selt Marheineke üblıche Einteilung der Vorlesungen beı (81
un: begınnt mMI1t der Dıskussion des erstien 'Teıls der „absoluten Religion“ der
Überschrift „Das Reich des Vaters“ (83 E Probleme der Interpretation ergeben sıch
bei der Frage, INnWIeWwEeIt Hegel zwıschen iımmanenter un: SÖökonomischer Trıinıtät
terscheide 7 war unterscheidet Hegel klar Wwe1l Trıiaden. och bleıibt fragen,
ob beide nıcht zusammenfallen, insofern „der Weltprozeiß zugleich der Selbstobjekti-
vierungsprozeiß des Absoluten“ 1ST 87) In den etzten Jahren wurde außerdem darüber
dıskutiert, ob sıch aUus der Systematık Hegels überhaupt eıne Trıinıtät ergebe un: nıcht
vielmehr NUur eıne Zweıipersönlichkeit (Oeing-Hanhofft: „Der Philosoph des elstes hat
den Geıist vergessen”). sieht ın Hegels Bestimmung des elstes als bloßer Finheit
zwıischen Vater und Sohn ine bewulßfite Korrektur der Kırchenlehre aus phiılosophi-
schen Gründen 88) Eın weıteres Problem hegt darın, da nıcht klar erkennbar ISt, ob
Hegel der Verschiedenheit VO  — „Personen“ tescthält oder eher eıne absolute Subjek-
tivıtät ın rel „Momenten” denkt (89{ff.) Hegels Auflösung der „Vorstellung“ un: des
bloßen Verstandesdenkens scheint In der Tat die ede VO  a} drei Personen iın (sott iın
Frage stellen. Der Versuch Wagners, ber die logische Differenzierung VO „Allge-
meıinheıt”, „Besonderheit“, „Einzelheit“ die ede VO  — reı Personen rehabilitieren
un! tundıeren, erscheıint nıcht als aussıiıchtsreich (906

Unter der Überschrift Jal Reich des Sohnes“ (91 tf.) geht zunächst auf Inkonsi-
stenzen der Architektonik eın ährend dıe Enzyklopädie und das Vorlesungsmanu-
skrıpt VO  »3 1821 eine triadische Gliederung der „Vorstellung“ enthalten, nämlıich: der
„Begriff Gottes“ (immanente Trinıität), dıe „Erscheinung (Gottes 1n der Natur“ (Schöp-
fung) und die „Erscheinung (sottes endlichen Geist“ (vor allem Christologıe),
bei 1mMm Ms dıe geEsaAMTLE Vorstellungssphäre nochmals die Mıtte zwıischen dem
„abstrakten (Gottes-)Begriff” un: der Lehre VO  } der „Gemeinde”“ bildet, weısen die
Vorlesungen VO  3 1824/27/31 eiıne deutlich verschiedene Dreiteilung auf Dıiıe
Vorstellungssphäre bleibt gleich. Dıie zweıte und dıe dritte werden eiınerN-

gefaßt, und als Abschlufß der Trıade wird dıe Lehre VO Geılst und der Gemeinde ange-
fügt. Diese letztere überschreitet ber bereıts den Bereich der Vorstellung. Dıie
Tendenz dieser Einteilung 1St klar Aus der ursprünglıch nıcht trinıtarıschen
Aufgliederung soll eıne trinitarısche werden, WwW1Ee sSı1e VO Marheineke dann uch zutref-
fend betitelt wurde. Der Preıs der Einteilung ISt ber dıe Überschreitung der
Vorstellungssphäre sOoOw1e die Zusammenfassung VO  —3 Schöpfung und Inkarnation
einer Stute Anderungen ergeben sıch uch bel der Zuordnung der logischen Bestim-
MUNgCN. Dıie Christologie, die trüher das Moment der „Einzelheit“ fiel, tällt Jetzt
unter die „Besonderheıit“. „Der Vorzug der triniıtarıschen Triadık der späteren Vorle-
SUNgeCN 1sSt erkauft durch ıne wenıg verhüllte Unausgewogenheit ın der logischen Fun-
dierung des spekulatıven Inhaltes“ (97) Umstritten 1St. ın der Liıteratur, WI1e€e sıch
Faktum und Begriff der Inkarnatıon beı Hegel zueinander verhalten (97f Gegen dıe
Tendenz einıger theologischer Autoren, beı Hegel eıne Vorordnung des Faktums VOrTr
dem begreifenden Denken finden wollen, kommt dem Ergebnis: „‚Nıch die
Idee wırd durch eın Faktum normıiert, sondern das Faktum wiırd dadurch beglaubigt,
da: der Idee schlechthin gemäfß se1l  « 98) Dıie Einzigkeit des Gottmenschen jeden-
talls erg1ıbt siıch für Hegel stringent 4UuS dem Gedanken der Manıiıtestation der Idee 1im
Konkreten (98 5 Denn erstens würde die Göttlichkeit bei einer Manıfestation in meh-

Individuen eiıner abstrahierbaren Größe, und zweıtens wird Nnu durch ıne
solche Auszeichnung des Individuums, WwI1e€e sı1e die Inkarnationslehre denkt, der
Mensch als solcher ın seiıner Einzelheit, Iso nıcht NUur als (Gattungswesen, sondern in
der Unverwechselbarkeit seines persönlichen Wertes, begründet. Eben dıes 1St der

,
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Übergang VO der Christologie Zur Lehre VO der Gemeınde, bzw dem „Reıich des
eistes“ (100 fE) macht In diesem Abschnitt zunächst daraut aufmerksam, dafß der
Religionsteil in der Enzyklopädie gegenüber den Vorlesungen mehrtach gekürzt 1St.
Schon immer 1St aufgefallen, da{fß der N relıgıonsgeschichtliche eıl in der Enzy-klopädie wegftällt. Von Bedeutung 1sSt ber auch, dafß ıIn ıhr die 1im Ms den Vorstellungs-sphären vorangestellte Behandlung des „abstrakten Begriffs” SOWI1e die 1m Ms un:! in
den spateren Vorlesungen sıch die Christologie anschließende Gemeindelehre WCR-zutallen scheinen. deutet 1e$ Der abstrakte Gottesbegriff 1st ach der Enzyklo-pädıe bereits iın der Logık behandelt, un: die Gemeindelehre tällt nıcht mehr die
„Vorstellung”, sondern den „Beerift-. S1e gehört somıt nıcht der Relıgion, SON-
dern der Philosophie (1041.) Dıie Enzyklopädie macht damit deutlich, da{fß die
wahre Gegenwart des eıstes in der Gemeinde nıcht mehr VOoO der Relıgion thematı-
sıeren ISt, sondern VO der Philosophie. J.s Trennung erscheint mır ber strikt. Die
Gemeinde 1STt Übergang VO  — der „Vorstellung“ in den „Begritf“ Dıies zeıgt sıch meıner
Ansicht ach uch in der Enzyklopädıie. Denn der Religionsteil schließt Ort nıcht mıiıt
der Christologıe, sondern bezieht uch och die Aneıgnung der Menschwerdungdurch den Glauben miıt eın ($ och der Glaube 1st eın Thema der Gemeinde-
lehre, un: durch den Glauben 1St das „Wesen“”, Iso Gott, „inwohnend 1m Selbstbe-
wufßtsein“ und insofern „die wirkliche Gegenwärtigkeit des un: für sıch selıenden
elistes als des allgemeıinen“ ($ 570, Zuzugeben ıst J] jedoch, dafß die Gemeinde ihre
volle Realısıerung TSL ın der Philosophie gewıinnt un da{fß 1€e5 ın der Enzyklopädiedeutlicher als in den Vorlesungen wırd

Im folgenden Abschnitt geht die der Religion zukommende Form der
„Vorstellung“ un deren Verhältnis zZzu „Begriff“. Für die Vorstellung 1st „dıe Dıiffe-
renz VO Vorstellendem un Vorgestelltem konstitutiv“ 15) Diese Differenz 1St ber
dem Inhalt der relıg1ösen Vorstellung letztlich nıcht ANSEMECSSCH., Ihre UÜberwindung 1st
deshalb „eıne ‚.WAar nıcht der Form, ber dem Inhalt iınnewohnende Tendenz“ 18)Hegel betont ‚War immer wıeder, dafß Philosophie un: Relıgion denselben Inhalt ha-
ben ber der Inhalt wırd S7rST. dort wahrhafrt identifiziert, nıcht mehr „VOTSC-stellt”, sondern „begriffen“, ıIn der Oorm des seıner selbst bewußten eılistes
aufgefafßt wird Dann ber 1St aus der Relıgion Philosophie geworden. Gegenstanddes vorletzten Abschnittes (120 {f.) sınd die „Beweise VO Daseın Gottes“. Nach Sıch-
tung der Literatur kommt ZU Ergebnis, da{fß Henrich ın seinem Buch ber den
ontologischen Gottesbeweis den bisher wichtigsten Beıtrag diesem Thema geleistethat Henrich hat gezelgt, da{fß Hegels Gottesbeweislehre sıch konsequent aus der Ge-
schichte der neuzeıitlichen Ontotheologie entwickelt, VOT allem ber aus der Fragestel-lung Kants. Miırt Kant verbindet Hegel eın weıtgehender Konsens, der durch seıne
Polemik ihn verdeckt wırd Im etzten Abschnitt 1331f%) werden
nächst dıe „dreı Schlüsse“ dıskutiert, miıt denen Hegel In der Enzyklopädiıe den elı-
gıonsteıl abschließt. J.s ditterenzierte Analyse ISt lehrreich für alle Versuche, 1er den
Angelpunkt der systematischen Interpretation suchen. Hegel Ist nämlich bei der An-
wendung der logıschen Bestimmungen keineswegs immer sehr durchsichtig vertahren.
Was beı den Interpreten ann häufig zustandekommt, 1st einer Verdeutlichungeine „Inflation logischer Bestimmungen” un die „Aufhebung aller renzen des Eın-
tallsreichtums“ Schließlich wırd och dıe Frage ANSCBANCNH, Inwieweılt man im
Blick auf die Stufung „Kunst”, „Religion“ un „Philosophie“ VO eiıner Geschichte des
absoluten elstes sprechen annn Obwohl In den Paragraphen der Enzyklopädie nur
die Vollendungsgestalten jeder Stufe Bedeutung gewınnen scheinen, dürfte INnan bel
einem solchen Unternehmen uch die sıch zeıtlich mannigfach überschneidenden Par-
tialgeschichten der einzelnen Sphären, WwI1ıe sS1e in den Vorlesungen dargestellt werden,nıcht außer cht lassen (145 Wıe iıne solche Geschichte des absoluten eıistes annn
1m Sınne Hegels denken wäre, das ware iın Ermangelung einer Thematisierungdurch Hegel selbst nu als systematısche Fortbildung der Hegelschen Philosophiemöglıch, „und 1St sehr zweıfelhaft, ob 1€5s och ıne Auf
Philosophie seiın könne“

gabe der gegenwärtigen
In jedem Abschnitt 1Sst zahlreiche ältere un neUere Literatur angeführt und verarbei-

CeLl. Hiılfreich 1sSt 1mM Anhang die bibliographische Zusammenstellung sämtlicher Hegel-
ThPh 1/1985 113
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ZUTr Religionsphilosophie, da dıese nıcht NUur innerhalb des Werkes VErSLIrFEUTL, SOMN-
dern uch verschiıedenen Stellen veröffentlicht sınd Wer sıch heute miıt Hegels elı-
g10onsphilosophie ser1Öös befassen will, wırd auf dieses Buch kaum verzichten können.

SCHMIDT SC

Moderne Philosophen
ICOLAI HARTMANN Miıt einer Eınleitung VO  ; Josef Stallmach un: eıner Bı-

bliographie der seıt 964 ber Hartmann erschienenen Arbeiten. Hrsg. Aloıs Johan-
nNnNes uch. Bonn Bouvıer 1982 348
Der vorliegende Sammelband versucht, anläfslich der 100 Wiederkehr des Geburts-

VO Hartmann „erinnernd und zugleıch veränderten Perspektiven fra-
gend die Philosophie dıeses Denkers ın den Blick nehmen“”, wobeı diese erneutfe

Beschäftigung miıt dem Hartmannschen Opus zugleich uch eine „Rückschau auf die
Jüngere Philosophiegeschichte” (7) ermöglichen soll

Dıie Themen der einzelnen Beıträge sind breit Daher hat der Hrsg. darauf
verzichtet, S1eE schwerpunktmäßig gruppleren, sondern Orientiert sıch beı deren Ab-
druck der alphabetischen Reihenfolge der utoren. Im einzelnen kommen folgende
Themen ZUr Sprache: Ballauf fragt ach pädagogischen Konsequenzen VO:  } Hart-

Philosophie (28—34) Baumgartner untersucht das Verhältnıis VO  3 Un-
bedingtheit un: Selbstbestimmung in Hartmanns Ethik (35—45) eck behandelt
Hartmanns Kantkrıtik (46—58) Blystone beschäftigt sıch miıt Hartmanns OMO NLO-

logicus (59—69) Bollnow geht Hartmanns Begriff des objektivierten eistes ach
(70—84) Probleme un: Aufgaben der Kategorialanalyse werden VO Bredow TÖTr-
te  3 (85—96) Der Hrsg uch schreıbt über ein Thema, das VOL allem relıg1onsphilo-
sophısch VO Interesse ISt, nämlıich die Ausschaltung der Gottesfrage In der
Hartmannschen Metaphysik 97-112) Gadamer STtEeUETrT Überlegungen bei Zu
Verhältnis VO Wertethik un praktischer Philosophıe 13—-122). ‚Oölz vergleicht
den Transzendenzgedanken bei Hartmann und G. Jacoby ‚er Über die Ten-
denz ZUFr Unsterblichkeit 1m Anschluß Platon und Hartmann handelt Hahne
37-1 50) Heidemann betafßrt sıch mıiıt dem Hartmannschen Konzept der Kontinuıintät
des Denkens — Hoyer geht auf Hartmanns Kategorialanalyse der Quan-
tentheorie e1insHartmanns ‚Wertantinomien‘ und ihre Vorgeschichte bzw.
das Problem der ethischen Grundantinomie werden VO Landmannj83) bzw.
VO Maliandıeuntersucht. Um das Freiheitsproblem ın Hartmanns Phılo-
sophıe geht in den Beıträgen VO  — LarsenZun LiebrucksE

Otz vergleicht Hartmanns un: Heıdeggers Weg UT Ontologıex Nos-
büsch skızzlert Hartmanns Lehre VO iıdealen eınE Pape Iragt ach dem
Wahrheitssinn der Hartmannschen PhilosophieP Schadel versucht,
dem Tıtel ‚Wırklichkeıit, Möglıc:  eıt un: Notwendigkeıit als triadisch-transzendenta-
ler Seinsdynamısmus‘ ıne spekulatıve Weıterführung der physısch-kategorialen
Modalanalyse Hartmanns Der Systemdenker Hartmann steht 1m Mittel-
punkt der Überlegungen Wolandts Hartmanns Systematık.

Besonders hervorgehoben werden VO' Hrsg. die Einleitung VO  — Stallmach, der
eıne phılosophiehistorische Ortsbestimmung der Hartmannschen Philosophie er-
nımmt (9—27 un: Weıins ‚Dokumentation un: Notatıonen ZU spaten Hartmann
aus der Sıcht VO heute‘9dıe S4 ıne Abrundung der systematischen Be1i-
trage darstellen. Der Band schließt mıiıt einer Bıblıographie, die nıcht NUuUr die selıt 1964
ber Hartmann erschienenen Arbeiten verzeichnet, sondern uch die 1952 bzw 1963
erschienenen Bıbliıographien erganzt.

uch WenNnn ine systematısche Würdigung der einzelnen Beıträge in diesem Rahmen
nıcht möglıch ISt, se1l doch zumındest darauf hingewılesen, da{fß die Bedeutung Hart-

VO  » den verschiedenen utoren durchaus unterschiedlich eingeschätzt wırd
Da Hartmann miıttlerweiıle still geworden ISt, wiırd nıcht Nu VO  a} Stallmach (10),
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